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Abréviations

KVF-NR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates
KVF-SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerates
SBFI Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation
SGV Schweizerischer Gewerbeverband
ISOS Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von

nationaler Bedeutung
SSV Schweizerischer Städteverband
URG Urheberrechtsgesetz
VBLN Verordnung über das Bundesinventar der Landschaften und

Naturdenkmäler
VISOS Verordnung über das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder

der Schweiz
ZDA Zentrum für Demokratie Aarau
VIVS Verordnung über das Bundesinventar der historischen Verkehrswege der

Schweiz
BAK Bundesamt für Kultur

CTT-CN Commission des transports et des télécommunications du Conseil
national

CTT-CE Commission des transports et des télécommunications du Conseil des
Etats

SEFRI Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation
USAM Union suisse des arts et métiers
ISOS Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger

en Suisse
UVS Union des Villes Suisses
LDA Loi sur le droit d'auteur
OIFP Ordonnance concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et

monuments naturels
OISOS Ordonnance concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à

protéger en Suisse
ZDA Zentrum für Demokratie Aarau
OIVS Ordonnance concernant l’inventaire fédéral des voies de

communication historiques de la Suisse
OFC Office fédéral de la culture
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Chronique générale

Eléments du système politique

Ordre juridique

Droit privé

In der Herbstsession 2018 befasste sich der Nationalrat mit dem Bundesgesetz über
den Schutz gewaltbetroffener Personen, wo die Debatte jedoch deutlich weniger
harmonisch verlief als im Erstrat. In der Eintretensdebatte versuchte die SVP-Fraktion,
indem verschiedene ihrer Exponenten sechsmal dieselbe Zwischenfrage stellten, das
Problem der häuslichen Gewalt zu einem Ausländerproblem zu stilisieren und
Bundesrätin Simonetta Sommaruga zu einer bestätigenden Aussage zu drängen. Darauf
liess sich die Justizministerin jedoch nicht ein und erntete Beifall für ihre Replik:
«[W]enn Sie das Problem unbedingt bezeichnen wollen, dann ist es ein
Männerproblem». Als diesbezüglich niemand mehr das Wort ergriff, wurde Eintreten
ohne Gegenantrag beschlossen.
Die Detailberatung im Nationalrat konzentrierte sich auf drei Punkte: die
Weiterbildungsverpflichtung für die Kantone, die Gerichtskosten und die Möglichkeit
zur Sistierung des Verfahrens. Einzig bei den Gerichtskosten schuf die grosse Kammer
eine Differenz, indem sie der Mehrheit ihrer Rechtskommission folgte und beschloss,
dass die Gerichtskosten der unterliegenden Partei auferlegt werden können, wenn
diese zu einem Kontakt- oder Rayonverbot oder zu einer elektronischen
Überwachungsmassnahme verurteilt wird. Der Entwurf des Bundesrates, dem der
Ständerat hier gefolgt war, hatte keine Möglichkeit für eine Überwälzung der
Gerichtskosten vorgesehen. In den anderen beiden Punkten schloss sich der
Nationalrat dem Beschluss des Ständerates an. Die Kantone sollen, anders als vom
Bundesrat ursprünglich angedacht, nicht im Zivilgesetzbuch ausdrücklich dazu
verpflichtet werden, für die Weiterbildung von Personen zu sorgen, die im Rahmen
ihrer Tätigkeit bei Gerichten oder Kriseninterventionsstellen mit Gewaltschutzfällen zu
tun haben. Wie schon der Ständerat war auch die Volkskammer der Ansicht, dass ein
solcher Eingriff in die kantonale Souveränität unnötig sei, da die Kantone selber ein
Interesse daran hätten, über gut geschultes Personal zu verfügen. Was die Möglichkeit
zur Sistierung des Verfahrens betrifft, wurden drei Minderheitsanträge Rickli (svp, ZH)
abgelehnt, deren zwei darauf zielten, die Möglichkeit zur Sistierung ganz abzuschaffen
und einer die Sistierung nur bei ausgeschlossener Wiederholungsgefahr zulassen wollte.
Da man einen Rückfall aber nie mit Sicherheit ausschliessen könne, laufe diese
Formulierung auf dasselbe hinaus, argumentierten die Mehrheitsbefürworter, die es als
wichtig erachteten, dass dem Opfer nicht jegliche Handlungsmöglichkeit genommen
werde. Der Nationalrat blieb deshalb bei der Formulierung des Bundesrates, die auch
vom Ständerat gutgeheissen worden war, dass die Staatsanwaltschaft oder die Gerichte
ein Verfahren sistieren können, wenn das Opfer darum ersucht und die Sistierung
geeignet erscheint, die Situation des Opfers zu stabilisieren oder zu verbessern. Zwei
Einzelanträge Feri (sp, AG) und Regazzi (cvp, TI), welche zusätzlich die Berücksichtigung
des Wohles allfällig betroffener Kinder verlangten, blieben ebenso chancenlos, da dies
sowieso zur Beurteilung der Situation des Opfers gehöre. Die vom Ständerat
vorgenommene Anpassung, dass die Kosten einer Überwachungsmassnahme der
überwachten Partei auferlegt werden können, hiess die grosse Kammer diskussionslos
und stillschweigend gut. Am Schluss ergänzte der Nationalrat auf Antrag seiner
Kommission noch eine Bestimmung, dass der Bundesrat die Zweckmässigkeit und
Wirksamkeit der beschlossenen Änderungen und Massnahmen überprüfen und dem
Parlament darüber spätestens vier Jahre nach Inkrafttreten Bericht erstatten und
gegebenenfalls Verbesserungen vorschlagen muss. In der Gesamtabstimmung nahmen
122 Nationalrätinnen und Nationalräte die Vorlage an, während sie die 62
Vertreterinnen und Vertreter der SVP-Fraktion geschlossen ablehnten. 1

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 18.09.2018
KARIN FRICK
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Infrastructure et environnement

Transports et communications

Trafic routier

Mit einer parlamentarischen Initiative forderte Nationalrat Regazzi (cvp, TI) eine
"Rasche Beseitigung der Exzesse" in der Bestrafung von Tempo-Sündern im
Strassenverkehr. Die im Rahmen der Via Sicura aufgenommene und der Volksinitiative
"Schutz vor Rasern" entlehnte verschärfte Ahndung von bedeutenden
Geschwindigkeitsübertretungen im Strassenverkehr werde, so Nationalrat Regazzi,
exzessiv angewendet und führe zu einer generellen Kriminalisierung aller Autofahrer.
Der Initiant wünscht sich eine Lockerung der Bestrafung von "unbescholtenen
Autofahrern" bei gleichzeitiger Beibehaltung von harten Strafen für Raser. Die KVF-NR
empfahl im November 2015 mit 13 zu 9 Stimmen bei einer Enthaltung, der Initiative
keine Folge zu geben. Die eben erst in Kraft getretenen Massnahmen der Via Sicura
sollten nicht bereits wieder geändert werden, zudem entspreche die harte Ahndung
von Rasern dem in der Volksinitiative "Schutz vor Rasern" formulierten Volkswillen. Eine
Minderheit Wobmann (svp, SO) beantragte, der parlamentarischen Initiative Folge zu
geben. In der Debatte im Nationalrat griffen verschiedene Redner der SVP die Via Sicura
an, so verdächtigte etwas Jean-François Rime (svp, FR) die Kantone, mit Bussengeldern
aus dem Strassenverkehr das Budget aufzubessern, und Jean-Luc Addor (svp, VS)
bemängelte, die Via Sicura verhindere zwar Verkehrsopfer, provoziere aber "soziale,
berufliche und familiäre Opfer". Mit 113 zu 72 Stimmen bei 4 Enthaltungen folgte der
Nationalrat der Minderheit und gab der Initiative Folge. Die geschlossen stimmende
SVP-Fraktion konnte dabei auf die Unterstützung einer Mehrheit von FDP, CVP und BDP
zählen. 
Die KVF-SR teilte die Auffassung ihrer Schwesterkommission und empfahl am 14. April
2016 einstimmig, der parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben. Sie verwies
zudem auf das von ihr eingereichte Postulat 16.3267, welches eine Evaluation der Via
Sicura-Massnahmen fordert. Der Ständerat folgte seiner Kommission am 8. Juni 2016,
nahm das Postulat an und gab der parlamentarischen Initiative Regazzi mit 20 zu 15
Stimmen bei 4 Enthaltungen keine Folge. 2

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 08.06.2016
NIKLAUS BIERI

Politique sociale

Population et travail

Marché du travail

In der Herbstsession 2015 beschloss der Nationalrat, dass der Bundesrat ein
Massnahmenpaket zur Abmilderung der negativen Auswirkungen der
Personenfreizügigkeit in den Grenzkantonen zu erarbeiten hat. Er überwies ein
entsprechendes Postulat Regazzi (cvp, TI) mit 162 zu 6 Stimmen. Der Bundesrat hatte
sich in seiner Stellungsnahme gegen das Ansinnen, das neben Anpassungen in den
Bereichen der Grenzgängerbesteuerung und der Mehrwertsteuer auch eine Stärkung
der kantonalen Kontrollorgane als Teile des Massnahmenpakets vorschlug,
ausgesprochen. Es seien bereits verschiedene Bestrebungen im Gange, so der
Bundesrat weiter. Die wenigen Nein-Stimmen stammten aus den Lagern von SVP und
FDP. 3

POSTULAT
DATE: 24.09.2015
DAVID ZUMBACH

Enseignement, culture et médias

01.01.90 - 01.01.20 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Culture, langues, églises

Culture, langues, églises

Jahresrückblick 2019: Kultur, Sprache, Kirchen

2019 war hinsichtlich der Kultur-, Sprach- und Kirchenpolitik vergleichsweise ein eher
moderater Jahrgang, sowohl im Vergleich zu anderen Politikbereichen, als auch im
direkten Vergleich zu den Vorjahren. Eine APS-Zeitungsanalyse zeigt auf, dass alle drei
Politikbereiche von einem rückläufigen Trend betroffen sind, wobei sich dieser
besonders in der Medienberichterstattung zur Kirchen- und Religionspolitik am
stärksten zeigt – hier hat sich der Anteil themenspezifischer Artikel seit 2016 nahezu
halbiert. Im Jahresverlauf wurden über die drei Themenbereiche betrachtet
unterschiedliche Entwicklungen ersichtlich: Während die Sprachthemen auf nationaler
Ebene offensichtlich im Allgemeinen wenig Beachtung fanden, wurden
kirchenpolitische Themen besonders Anfangs und Ende Jahr stark diskutiert und fielen
dann dem obligaten «Sommerloch» zum Opfer. Die Kulturpolitik hingegen sah sich mit
einem regelrechten «Sommerhoch» konfrontiert, nachdem es ab März 2019 eher ruhig
geworden war. 

Das Hauptaugenmerk der Parlamentarierinnen und Parlamentarier lag 2019 hinsichtlich
der kulturpolitischen Entwicklungen mit Sicherheit auf der Revision des Schweizer
Urheberrechts. Nach rund 7-jähriger Vorarbeit und einer vom Ständerat im Frühjahr
2019 zwecks Sondierung der Lage des europäischen Urheberrechts auferlegten
Rückweisung, wurden im Sommer schliesslich die Weichen gestellt und das
Gesamtpaket im Herbst gebündelt. Da die angestrebte Revision Einfluss auf
verschiedene Bereiche hat, blieben die negativen Reaktionen indes nicht aus; deshalb
ist es auch wenig erstaunlich, dass kurz nach der Schlussabstimmung bereits das
Referendum ergriffen wurde. Ob die URG-Revision effektiv gelungen ist, wird sich Mitte
Januar 2020 zeigen, wenn die Referendumsfrist abgelaufen ist.
Die Ratifizierungen internationaler Abkommen wie des Übereinkommens über den
Schutz des Unterwasser-Kulturerbes und des Rahmenübereinkommens des Europarats
über den Wert des Kulturerbes standen hingegen ausser Diskussion. 
Ein anderer Fokus wurde im Kulturjahr 2019 wiederum auf die Kulturförderung gelegt.
Im Frühjahr wurde die Kulturbotschaft 2021–2024 in die Vernehmlassung geschickt und
bis im September zur Stellungnahme freigegeben. Der Ergebnisbericht lag Ende Jahr
zwar noch nicht vor, jedoch geben die im Verlauf des Jahres gefällten Entscheide zu
diversen Vorstössen mit Referenz auf die Kulturbotschaft (Kulturabgeltung an die Stadt
Bern, Einführung eines schweizerischen Jugendkulturgutscheins, Auswirkungen der
Urbanisierung auf die Kulturförderung, Aufgabenteilung zwischen SBFI und BAK,
Erhöhung des Kredits für die Förderung des Sprachaustausches) einen ersten Hinweis
auf mögliche Herausforderungen hinsichtlich der weiteren Beratungen . 
Auch im Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege blieben die Institutionen nicht
untätig. So wurde eine Motion Regazzi (cvp, TI; Mo. 17.4308), die eine Anpassung der
Bewertungskriterien für die ISOS-Aufnahme verlangte, stillschweigend angenommen
und die Vernehmlassungsergebnisse zur Totalrevision des VISOS vielen mehrheitlich
positiv aus, was auf ein Inkrafttreten der revidierten Verordnung auf den 1. Januar 2020
hindeutete.
In der ausserparlamentarischen Debatte fand das Fête de Vignerons, das drei Jahre
nach seiner Aufnahme ins UNESCO Weltkulturerbe und 20 Jahre nach der letzten
Austragung neuerlich in Vevey (VD) stattfand, grosse Beachtung – leider aufgrund der
finanziellen Bruchlandung nicht nur positive. Ein wiederkehrendes Thema war 2019
auch die Raubkunst, wobei der Fokus in diesem Jahr auf den afrikanischen Kontinent
und die im Kontext der Kolonialisierung erbeuteten Schätze gerichtet wurde. Auch das
Volk der Fahrenden war 2019 insbesondere in den Kantonen ein Thema, da sich die
Frage der Durchgangsplätze nicht nur im Kanton Bern aufgetan hatte.

Im Bereich der Sprachpolitik standen in diesem Jahr die Mehrsprachigkeit und damit
zusammenhängend die Förderung des Austausches zwischen den
Sprachgemeinschaften sowie der Erhalt des Rätoromanischen im Fokus. So forderte
eine Motion Bourgeois (fdp, FR; Mo. 17.3654), dass öffentliche Ausschreibungen des
Bundes künftig in den wichtigsten Landessprachen zu erfolgen hätten, und eine Motion
Gmür-Schönenberger (cvp, LU; Mo. 18.4156), dass TV-Produktionen nicht mehr
synchronisiert, sondern sowohl Eigenproduktionen in den Landessprachen, als auch
englischsprachige Produktionen in der Originalsprache ausgestrahlt und lediglich noch
untertitelt werden sollen. 
Mit dem Begehen der 100-Jahr-Feier der Lia Rumantscha wurden indes Bestrebungen
aufgezeigt, das Rätoromanische wieder mehr aufs Parkett zu bringen und insbesondere

RAPPORT
DATE: 31.12.2019
MELIKE GÖKCE
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auch einem Publikum ausserhalb des Bergkantons ins Gedächtnis zu rufen. Nicht
zuletzt seit einem im Frühjahr erschienene Bericht des ZDA war deutlich geworden,
dass es für das Rätoromanische in der Schweiz fünf vor zwölf geschlagen hat. 

In Bezug auf kirchen- und religionspolitische Themen stand in diesem Jahr die SVP mit
ihren islamkritischen Parolen auf prominentem Parkett. Mit ihrem Vorstoss zur
Bekämpfung der Ausbreitung eines radikalen Islams war sie im Parlament zwar
gescheitert, generierte aber mit den daraus resultierenden Wahlplakaten des der SVP
nahestehenden Egerkinger-Komitees im Vorfeld der eidgenössischen Wahlen 2019 ein
grosses Medienecho. Auch die Motion Wobmann (svp, SO; Mo. 17.3583), die ein Verbot
der Verteilaktion «Lies!» zum Ziel hatte, scheiterte – nach einer rund 1.5-jährigen
Sistierung – am Ständerat. Wie eine bereits im Sommer veröffentlichte Studie aufzeigte,
nahm die SVP auch in den Kantonen eine dominante Rolle in der Religionsdebatte ein.
So war es nur wenig erstaunlich, dass die Anfangs Jahr neuerlich aufkommende Frage,
ob man als guter Christ noch die SVP wählen dürfe, wieder zu diskutieren gab; nicht
zuletzt, weil damit auch verschiedentliche Kirchenaustritte – nebst den ohnehin
zunehmenden Kirchenaustritten – von SVP-Politikerinnen und -Politikern einhergingen,
welche sich lieber dem Churer Bischof Huonder zuwenden wollten. Dieser seinerseits
wurde schliesslich nach zweijährigem Aufschub zu Pfingsten Abberufen, nutzte die Zeit
bis dahin aber für einen Rundumschlag gegen die Landeskirchen und stellte sich noch
immer quer zu den Missbrauchsvorwürfen in der Kirche.
Wie sich die Kirche zum Staat verhalten soll und in welchem Masse sich Theologen in
die politische Debatte einbringen dürfen, wurde seit Anfang Jahr im Rahmen eines von
Gerhard Pfister (cvp, ZG) neu gegründeten Think-Tanks «Kirche/Politik» erläutert.
Eine für viele eher überraschende Kunde kam im Herbst von Seiten der reformierten
Kirchen: Diese hatten sich nach langen Diskussionen für die «Ehe für alle»
ausgesprochen, wobei sie im Wissen um die konservativen Kräfte innerhalb der
Glaubensgemeinschaft die Gewissensfreiheit der Pfarrpersonen gewährleisten wollten.
Unerfreulich waren 2019 die Meldungen über die Rückkehr und rasche Zunahme des
Antisemitismus in der Schweiz.

Die 2019 im Vorfeld des angekündigten Frauenstreiks virulent diskutierte
Genderthematik fand ihren Einzug auch im Bereich der Kultur, Sprache und Kirche. So
wurden Frauen, und spezifisch ihr Schaffen und ihre Stellung in der Kunst und Kultur,
wesentlich stärker thematisiert als in den vergangenen Jahren. Auch die Diskussion um
gendergerechte Sprache wurde in diesem Jahr wieder virulenter aufgegriffen.
Besonders überraschend kam auch die Ankündigung der Kirchenfrauen, sich am
diesjährigen Frauenstreik zu beteiligen, um ein Zeichen gegen die männliche Dominanz
innerhalb der Institution zu setzen. 4

Protection des sites et du patrimoine

Mitte September 2019 veröffentlichte das BAK die Vernehmlassungsergebnisse zur
Totalrevision der Verordnung über das Bundesinventar der schützenswerten
Ortsbilder der Schweiz (VISOS). Gesamthaft waren 92 Akteure (Kantone, Parteien,
Dachverbände und weitere Organisationen) zur Stellungnahme eingeladen worden,
wovon 54 auch antworteten. 26 der insgesamt 80 eingegangenen Antworten waren
sogenannte Spontanantworten, d.h. sie stammten von nicht explizit eingeladenen
weiteren Organisationen. 
Das BAK deutete diese rege Rücklaufquote als ein «grosses Interesse» an der
angestrebten Revision, die mehrheitlich auf ein positives Echo stiess. So fand die
Revision in ihrer Gesamtheit bei 52 Stellungnahmen Anklang, wobei drei Akteure (die
Kantone GE, JU, UR) ihre vollständige Zustimmung und 18 weitere Kantone, die SP, der
SSV und 29 weitere Organisationen ihre Zustimmung mit Anpassungsbedarf geltend
machten. Besonders hervorgehoben wurde hierbei, dass die
Harmonisierungsbestrebungen der VISOS mit den Schwesterverordnungen VBLN und
VIVS mehr Rechtssicherheit und eine grössere Legitimität der drei Inventare schaffe
und die Objektivität sowie Wissenschaftlichkeit des ISOS durch die Aufnahme der
Legaldefinition gesteigert würden. Zudem erhöhe die Festsetzung der Bestimmungen
sowohl auf Bundes- als auch auf Kantonsebene die Planungssicherheit und eine
Festlegung der Aufnahmekriterien auf Verordnungsstufe stärke das ISOS als
raumplanerisches Instrument, was besonders im Bereich der Raumplanung zu mehr
Rechts- und Planungssicherheit beitrage. 15 der zustimmenden Organisationen waren
von diesen positiven Aspekten derart überzeugt, dass sie gar auf eine möglichst
zeitnahe Inkraftsetzung der Revisionsvorlage durch den Bundesrat bestanden.
Dem gegenüber standen 26 Stellungnahmen, die eine Totalrevision in der dargebotenen

ORDONNANCE / ARRÊTÉ FÉDÉRAL SIMPLE
DATE: 12.09.2019
MELIKE GÖKCE
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Form vollständig (Kanton SG, die SVP und der SGV) oder mit Eventualanträgen (Kantone
GR, NE, SO und ZG, vier Dachverbände und 15 Organisationen) ablehnten. Der Entwurf
nehme die kantonalen Anliegen hinsichtlich der ISOS-Methode zu wenig auf und schaffe
neue Hürden für die Interessenabwägung. Des Weiteren seien allgemeine
Entwicklungsperspektiven und Ziele der Siedlungsentwicklung nach innen nicht
entsprechend gewichtet worden. Zudem sei der Zeitpunkt der Revision äusserst
ungünstig gewählt, da mit der Motion Regazzi (cvp, TI; Mo. 17.4308) und den
parlamentarischen Initiativen Rutz (svp, ZH; Pa.Iv. 17.525) und Egloff (svp, ZH; Pa.Iv.
17.526) aktuell noch ISOS-relevante Vorstösse im Parlament hängig seien. Entsprechend
beantragten 16 Stellungnahmen explizit die Sistierung der Revision, wovon sechs einen
partnerschaftlichen Klärungsanstoss hinsichtlich der offenen Fragen von Bund und
Kantonen forderten und zehn die parlamentarische Beratung der hängigen Geschäfte
abwarten wollten. 5

1) AB NR, 2018, S. 1411 ff.; CdT, Lib, NZZ, TA, 19.9.18
2) AB NR, 2015, S. 2217 f.; AB SR, 2016, S. 406 ff.; Kommissionsbericht KVF-NR; Kommissionsbericht KVF-SR; LMD, NZZ, 9.6.16
3) AB NR, 2015, S. 1853 f.
4) APS-Zeitungsanalyse 2019 – Kultur, Sprache, Kirchen
5) Faktenblatt zur Revisionsvorlage; Vernehmlassungsbericht vom 12.9.19; SGR, 15.3.19; AVF, 16.3.19; APZ, 30.3.19
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